
Darste! l u n g

des

Verhältnisses der Rheinischen Eisenbahn

zum Staate;

als Erläuterungs-Bcricht zu der von der General-Versammlung

an die Rheinische Stände-Versammlung gerichteten Petition.

A)ie Rheinische Eisenbahn, nach ihrer Lage und Natur

die Eigenschaften einer Staatsbahn völlig in sich verei¬

nigend, ist noch nicht vollendet, und war es also noch we¬

niger, als die Ständischen Ausschüsse im Oktober 1842

zusammentraten, um über die bereits zwei Monate vorher

bekannt gemachte Proposition des Gouvernements, Ei¬

senbahnen mit Unterstützung des Staates zu bauen, zu

bcrathen.

Nachdem die Erfahrung nun hinlänglich darüber auf¬

geklärt hat, welche enorme Kosten der Bau einer Eisen¬

bahn in gcbirgigtem Terrain, mit hohen Dämmen und

tiefen Einschnitten in thonigem und lehmigem Boden

und in Felsen, mit bedeutenden Tunnels und Brücken,
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und mit großen und schwierigen Bahnhofsanlagen ver¬

ursacht, hat die Direktion pflichtmäßig dafür Sorge ge¬

tragen, daß die Eigenschaft der Bahn als Staatsbahn

von dem Staate anerkannt werde, und sich bemüht,

daß aus diesem Ancrkenntniß die natürliche Folgerung

sich verwirkliche : daß nämlich der Rheinischen Eisenbahn

dieselben Vortheile zugestanden werden, welche der Staat

den neuen mit seiner Unterstützung herzustellenden Bah¬

nen gewährt. Zu dein Ende sandte die Direktion Eins

ihrer Mitglieder, Herrn Hansemaun, im Oktober 1842

nach Berlin.

Den Ständischen Ausschüssen ward eine, durch die

Zeitungen publizirte, ministerielle Denkschrift (von: Ok¬

tober 1842) über die Ausführung eines Eisenbahnnetzes

mitgetheilt.") Darin wurden die Preußischen Eisenbah¬

nen unter dreierlei Rubriken aufgeführt :

1. Ausgeführte, schon in Betrieb gesetzte Bahnen.

Unter diese Rubrik war die Rheinische Eisen¬

bahn gestellt.

2. Gesicherte, im Bau befindliche Bahnen.

3. Bahnen, welche zur Herstellung eines alle Pro¬

vinzen der Monarchie umfassenden Eisenbahnnetzes

thcils erforderlich, theils sehr wünschcnöwcrth sind.

Diese Denkschrift und insbesondere die vorstehende

Klassifikation der Preußischen Eisenbahnen veranlaßte

Herrn Hansemann, gleich nach dem Zusammentritt der

Ständischen Ausschüsse am 20. Oktober a. jm., Sr.

*) Ein Auszug aus dieser Denkschrift liegt in der Anlage .-r bei.



Excellenz dein Finanzminister in einer kurzen Eingabe
vorläufig vorzustellen, „daß die Rheinische Eisen¬
bahn ohne den Zutritt und die Unterstützung
„des Staates nicht hergestellt werden könne,"
mit dem Zusätze : „Euer Erccllenz habe ich nicht er-
„mangeln wollen, diesen Stand der Sache ganz gehör-
„samst schon jetzt vorzutragen, da durch das geschilderte
„faktische Verhältniß der weitere Gang der Verhandlun¬
gen wesentlich bedingt ist."

Auf Veranlassung des Herrn Grafen von Hompesch
(Mitgliedes der Ständischen Ausschüsse) stellte Herr
Hansemann demselben das Verhältniß der Rheinischen
Eisenbahn, in Beziehung auf die obige Klassifikation der
Preußischen Eisenbahnen dar. Das deßsallsige Schreiben
ist vom 22. Oktober 1842, und lautet wie folgt :

Berlin, den 22. Oktober 1842.,

An den Königlichen Kammerhcrrn
Herrn Grasen von Hompesch-Rurich Hochgeboren hier.

Euer Hochgeboren haben gegen mich den Wunsch ausgespro¬
chen, eine bestimmte Mittheilung darüber zu erhalten: ob und
in wiefern die Rheinische Eisenbahn als eine vollendete und in
ihrem Betriebe gesicherte anzusehen ist.

Diesem Wunsche crmangele ich nicht durch folgende Bemer¬
kungen ganz ergebenst zu entsprechen.

Der Zweck, zu welchem sich die Rheinische Eisenbahn-Ge¬
sellschaft konstituirt hat und landesherrlich konzcssionirtworden,
ist: die Erbauung und Benutzung einer Eisenbahn von? Frei¬
hafen am Rhein bei Köln nach der Belgischen Gränze mit
Anschluß an die Eisenbahn nach Antwerpen.



Die Gesellschaft hat diesen ihren Zweck bisher noch nicht

erreicht, obgleich die Bahnstrecke von Köln (nicht vom Freihafen)

bis Aachen im September vorigen Jahrs dem Betriebe eröff¬

net worden ist. Sie hat noch, um ihrer Aufgabe zu geniigen,

1. die schwierige Strecke von Aachen nach der Belgischen

Granze bis zum Anschlüsse an die Bahn nach Antwer¬

pen zu bauen;

2. die Verbindung mit dem Freihafen am Rhein bei Köln

herzustellen, und

3. die ganze Bahn durch Legung des zweiten Geleises,

Erweiterung der Stations-Einrichtungen, Vervollstän¬

digung der Transportmittel n. s. f. in den Stand zu

setzen, dem durch sie vermittelten umfassenden Verkehre

zwischen dem Rhein und Antwerpen in genügender

Weise zu entsprechen.

Die Rheinische Eisenbahn gehört mithin nicht zu

den schon vollendeten und in Betrieb gesetzten

Eisenbahnen; denn der jetzt bestehende Betrieb eines isolir-

tcn Thcilcs derselben (von Köln bis Aachen) mit einfachem

Geleise und einem provisorischen Bahnhof bei Köln kann sie

dazu nicht guälifizircn.

Um die Rheinische Eisenbahn nebst ihrem Zubehör ihrem

Zweck entsprechend völlig fertig zu stellen, ist außer dem

bereits beschafften Kapital von 7 Millionen Thalern — noch

eine Summe von 2fft Millionen Thalern erforderlich, wie

aus den gedruckten Verhandlungen der General-Versammlung

der Aktionäre vom 31. Mai d. I. zu ersehen ist.

Die Gesellschaft, welche bereits von jenen 7 Millionen vor¬

handenen Kapitales 2'/- Millionen Thlr. durch Emission vier-

prozentigcr Obligationen beschafft hat, ist gegenwärtig nicht im

Stande, den noch fehlenden Mehrbedarf von 2fft Millionen

Thlrn. durch eine zweite Anleihe auf tolerablc Bedingungen

herbeizuschaffen.
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Der Grund dieser Erscheinung liegt nicht etwa darin, daß das
Unternehmenkeine Aussicht auf einen genügenden Neinertrag
gewähre. Denn die bisher auf der isolirtcn Bahnstrecke von
Köln bis Aachen bei unvollkommener Einrichtung der Trans¬
portmittel stattgehabte — immerhin schon nicht unbedeutende —
Frequenz gewährt keinen Maßstab für den großartigen Ver¬
kehr, welcher der Rheinischen Bahn zuwachsen muß, wenn sie
durch die Erweiterung ihrer Transportmittelnach und nach
die Konkurrenz des Frachtfuhrwcrksbesiegt und ihren Anschluß
an die Belgische Eisenbahnen einerseits, an die östlichen Deut¬
schen Bahnen andererseits erhalten haben wird. Der erstere steht
im künftigen Jahre, der letztere, gemäß der den Ständischen
Ausschüssen von der Regierung gemachten Mitthcilungen, in
nicht ferner Zukunft zu erwarten. Alsdann wird die Rheinische
Bahn der nothwendige Kanal für die ganze Masse von Gü¬
tern und Reisenden, welche zwischen dem Westen und Osten
Europas, zwischen Deutschland, Belgien und England hin und
her ihren Zug nehmen, — eine Lage, deren Vortheile der
Gesellschaft in um so größerm Maße zufließen werden, als sie
durch das Nichtvorhandenscyn eines konkurrirenden Wassertrans¬
portweges höhere Tarifsätze ohne Benachthciligung der Frequenz
aufzustellen im Stande ist.

Dennoch haben die in neuester Zeit mannigfach gebotenen Ge¬
legenheiten , größere Kapitalien zu vortheilhaftem Zinssätze und
in völlig gesicherter Weise zu placiren, so wie auch vielfache
dem Kredit des Unternehmens der Rheinischen Eisenbahn-Ge¬
sellschaft nachthcilige, den Kurs der Aktien deprimirende, durch
öffentliche Blätter u. s. f. verbreitete Äußerungen derartig auf
die Stimmung des Gcldpublikums gewirkt, daß die vorher
angedeutete Unmöglichkeit, den zur Vollendung der Bahn noch
fehlenden Bedarf von 2V» Millionen Thlrn. durch eine An¬
leihe auf erträgliche Bedingungen hin zu negociiren, wirklich
eingetreten ist.
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Die Rheinische Eisenbahn gehört mithin auch

nicht zu den durch ihre eigene Kräfte in ihrem Be¬

stehen schon setzt gesicherten Bahnen.

Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung Euer Hochgeboren

ganz ergebenster

Hansemann.

Sr. Excellenz dem Finanzminister ward unterm 24.

Oktober eine Abschrift des vorstehenden Schreibens durch

Herrn Hansemann mitgetheilt.

Was in den Ständischen Ausschüssen über die vom

Staate zu gewährende Unterstützung im Allgemeinen,

nnd insbesondere in Beziehung auf die Rheinische Eisen¬

bahn verhandelt worden, ist abgesehen von Dem, was

die Zeitungen darüber mehr oder minder vollständig mit¬

getheilt haben, aus den vollständigen Protokollen, wel¬

che für die Mitglieder der Ausschüsse gedruckt sind, besser

zu entnehmen, und ich beziehe mich darauf als auf ein

Aktenstück, welches die zum Landtage versammelten Stände

besitzen.

In Folge dieser Verhandlungen wandte sich Herr

Hansemann am 10. November v. I. an Sc. Excellenz

den Finanzminister mit einer Vorstellung, welche ihrem

wesentlichen Inhalte nach lautet wie folgt :

Berlin, den 10. November 1842.

An des Königlichen Wirklichen Geheimen Staats- und Finanz-

ministcrs, Ritters :c. Herrn Freiherr» von Bodelschwingh

Ercellenz hier.

Euer Ercellenz haben bei Verhandlung der Eiscnbahnfrage

in der Versammlung der Ständischen Ausschüsse zu erklären
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geruht, daß die Wichtigkeit der Rheinischen Eisenbahn und das

Interesse des Staats für dieselbe anerkannt werde, daß dem¬

nach kein Bedenken vorliege, sie den übrigen Bahnen, bei

welche der Staat Hilfe zu leisten und zuzutreten beabsichtige,

zuzugesellen, wenn das Bedürfnis? dazu sich herausstelle. Er¬

lauben Euer Ercellenz, daß ich für diese wohlwollende Äuße¬

rung zunächst meinen tiefsten Dank ehrerbietigst hierdurch ab¬

statte.

Bereits in meinem ganz gehorsamsten Berichte vom 20. v.

M. habe ich die Ehre gehabt auszuführen, daß die bis jetzt

unvollendete Rheinische Eisenbahn ohne den Zutritt und die

Unterstützung des Staates nicht hergestellt werden kann, indem

hierzu noch eine Summe von 2'/^ Millionen Thlr. erfordert

wird, welche die Gesellschaft unter den gegenwärtigen Verhält¬

nissen durch ihre eigenen Kräfte zu beschaffen nicht im Stande

ist. Dieser Bedarf wird durch die ehrerbietigst angeschlossene

Überficht näher nachgewiesen. Dieselbe umfaßt

1. die Kosten der Fertigstellung der ganzen Bahn vom

Freihafen zu Köln bis zur Belgischen Gränze mit Ein¬

schluß des erforderlichen Betriebs-Materials,

2. die Kosten der Anlage des zweiten Geleises auf der

fertigen Bahnstrecke,

3. die Kosten der Bahnhofs-Einrichtung am Freihafen zu

Köln.

Beide Kriterien, von welchen der Staat seinen Zutritt und

seine Unterstützung abhängig gemacht hat, sind bei der Rhei¬

nischen Eisenbahn vorhanden : dieselbe bildet einen integrircn-

den Theil des großen Eisenbahnnetzes, welches den Mittelpunkt

der Preußischen Monarchie mit den Provinzen und mit dem

Auslande verbinden soll, und sie kann nicht ohne Hilfe des

Staates in der durch das Bedürfniß gebotenen Einrichtung

hergestellt werden.

Abgesehen von dieser allgemeinen Anführung gibt es viele



und wichtige Gründe, welche die Staatsrcgierungbestimmen
dürsten, gerade der Rheinischen Eisenbahn vorzugsweisevor
allen andern Unternehmungen jene Unterstützung angedeihen zu
lassen. Diese Gründe beruhen in deren ausnahmsweise» Stel¬
lung und ihren ganz besondern Verhältnissen.Ich erlaube mir
nur Nachstehendes ganz gehorsamst hervorzuheben.

Die Rheinische Eisenbahn ist vermöge der aus dem linken
Nhcinufer obwaltenden Terrain- und Verkehrsverhältnisse das
einzige Unternehmen, welches in diesem Theile der Monarchie
unter die Kategorie der vom Staate in seinein Interesse als
nothwendig erkannten Eisenbahnensubsumirt werden kann. Die
Rheinische Eisenbahn ist mithin dazu bestimmt, alle diejenigen
Begünstigungen, welche die Staatsregierung der Eisenbahnver¬
bindung auf dem linken Rheinufer überhaupt zuzuwenden beab¬
sichtigt, ganz allein zu genießen. Da nun aber für das Ge-
sammt-Aulage-Kapital des ganzen Eisenbahnnetzes, welches,
mit Ausschluß der Kosten der links-rheinischen Bahn, zu 55
Millionen Thlr. angeschlagen ist, der Staat eine Zinsgarantic
zu übernehmen entschlossen ist, so erscheint, wenn man das
Verhältniß der auf dem linken Rheinufer wohnenden Bevölke¬
rung und der dortigen Industrie zu der der übrigen Monar¬
chie betrachtet, die Übernahme einer Zinsgarantie für das 9 V»
Millionen Thlr. betragende Anlage-Kapital der Rheinischen
Eisenbahn als eine mäßige Berücksichtigung.

Es unterliegt zwar keinem Zweifel, daß eine Esenbahn auf
dem linken Rheinufer im Falle eines Krieges im Westen mehr
gefährdet sepn würde, als die diesseits des Rheines anzule¬
genden Bahnen. Dennoch bat die Staatsrcgierung ein drin¬
gendes Interesse, bei jeder Veranlassungzu erkennen zu geben,
daß sie die Erhaltung und Sicherstellung auch jenes Theiles
des Staatsgebietes als einen wenigstens eben so bedeutenden
Gegenstand ihrer Fürsorge betrachtet, wie die der übrigen Be-
standtheile der Monarchie. Dadurch wird die hier und da per-
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breitete irrige Ansicht, als lege man auf die Erhaltung und

Verschmelzung des linken Rheinnfers wegen dessen erponirten

Lage weniger Gewicht, mit Erfolg beseitigt, und das lebendige

Gefühl der Rheinländer, für das gemeinsame Vaterland das

Höchste einzusetzen, gekräftigt werden. Eine solche Veranlassung

liegt gegenwärtig vor, indem man auch der Rheinischen Eisen¬

bahn jene Begünstigungen zuwendet, welche den übrigen Thei-

len des Eisenbahnnetzes zugedacht sind.

Die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft hat ihr Unternehmen,

aller entgegenstehenden Schwierigkeiten ungeachtet, mit der

größten Beharrlichkeit durch eigene Kraftanstrengnng durchzu¬

führen versucht. Da aber gerade diese Bahn für den Staat

von der größten Wichtigkeit ist, so muß letzterer darin, daß

die Gesellschaft der Erreichung eines staatlichen Zweckes ihrer¬

seits schon vorgearbeitet hat, einen Beweggrund mehr finden,

sie hinsichtlich der zu gewährenden Unterstützungen den übrigen

Eisenbahn-Unternehmungen wenigstens gleichzustellen.

Auch wird eine weise Regierung, wie die unsrige, die Unter¬

nehmer einer im Staatsinteresse für nothwendig erkannten Bahn

nicht dafür strafen wollen, daß sie trotz aller Hindernisse den

Muth und die Hingebung besaßen, ihre Aufgabe energisch zu

verfolgen. Abgesehen von der Unbilligkeit würde ein solches Ver¬

fahren auf das Zustandekommen aller derartigen Unternehmun¬

gen den nachtheiligsten Einfluß äußern, indem es das Vertrauen

der Kapitalisten im Allgemeinen schwächen und sie veranlassen

würde, bei den neu anzulegenden Bahnen dem Staate ungünsti¬

gere Bedingungen zu verlangen.

Die Schwierigkeiten, welche die Rheinische Eisenbahn-Gesell¬

schaft auf ihrem Wege gefunden hat, sind zum Theil durch

Rücksichten auf ihren Staatszweck herbeigeführt. Es war ihre

Aufgabe, die Verbindung des Rheins mit dem Auslände, mit

den Häfen Belgiens herzustellen. Diese Aufgabe konnte erst

dann ihre Lösung finden, wenn Belgischer Seits der Anschluß



der dortigen Bahnen an die Rheinische bewirkt war. Letzteres
ist bisheran noch nicht geschehen; die Verzögerung der dortigen
Arbeiten hatte den Aufenthalt der diesseitigen zur uothwendigen
Folge. Durch diesen Aufschub des Betriebes auf der ganzen
Bahn erleidet die Gesellschaft, ohne irgend Etwas verabsäumt
zu haben, einen enormen Verlust.

(Hier wird unter Bezugnahme auf eine umfassende
Rentabilitäts-Bercchnungdarzustellen versucht, daß die Bahn,
— nachdem sie östlich und westlich an Berlin und Paris an¬
geschlossen sepn werde, — wahrscheinlich rcutiren und also dann
wenige oder keine Geldopfer des Staats erheischen werde.)

Durch das vorstehend Augeführte glaube ich den ganz ge¬
horsamsten Autrag hinreichend mvtivirt zu haben :

daß es Euer Ercellenz gefallen wolle, auch der Rheinischen
Eisenbahn-Gesellschaft die Zusicherung Hochgeneigtest zu ew
theilen, daß ihr eben diejenigen Begünstigungen von Seiten
des Staats gewährt werden sollen, welche den übrigen
als Theile des großen PreußischeilEisenbahnnetzes aner¬
kannten neu zu bauenden Eisenbahnen zu Theile werden.

Wie Euer Ercellenz auch immer über den vorstehenden An¬
trag zu entscheiden geruhen mögen, so hege ich doch die feste
Überzeugung, daß unter den obwaltenden Verhältnissen das
Geringste, was der RheinischenEisenbahn-Gesellschaft zu ge¬
währen ist, darin besteht:

1. daß der Staat die Kosteil der durch die veränderte Vahn-
Hofs-Einrichtung veranlaßtenFestungsbauten übernehme,
und

2. behufs der Beschaffung der zur Fertigstellung der Bahn
einschließlichdes Betriebsmaterials nöthigen Geldmittel
entweder der Gesellschaft ein Darlehen gebe, oder für
diesen Betrag neue Aktien übernehme, in beiden Fällen
aber erst dann Zinsen erhalte, wenn die Inhaber der
Stamm-Aktien 4 Prozent bezogen haben.
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In Betreff der von Euer Ercellenz bei den Verhandlungen

der Ständischen Ausschüsse gemachten Äußerung, daß die Ein¬

richtung des Bahnhofes am Freihafen zu Köln und die Anlage

des zweiten Geleises auf der bis jetzt unvollendeten Bahnstrecke

als wesentliche Thcile des zur gänzlichen Fertigstellung der

Rheinischen Eisenbahn nothwendigen Arbeiten nicht anerkannt

werden könnten, erlaube ich mir ehrerbietigst zu bemerken, daß

neben dem großen Interesse, welches die Stadt Köln an der

Ausführung der jetzt projektirten Bahnhofsanlagchat, jedenfalls

für den Güterverkehr der durch sie bedingte direkte Anschluß

an den Freihafen nicht entbehrt werden kann, wenn die Bahn

ihren staatlichen Zweck vollständig erfüllen soll.

Bei dein durch die neuere Beschlußnahme wesentlich verän¬

derten Verhältnisse der Bahn zum Staate dürften Euer Er¬

cellenz die in Betreff der Bahnhofsanlage angeordnete Lokal¬

untersuchung auch darauf ausdehnen lassen, in wie fern diese

Anlage im Interesse des Staates als nützlich und nothwendig

anzusehen sep.

Die Anlage des zweiten Geleises hat sich schon durch die

bisherige Erfahrung als Bedürfniß herausgestellt, wie ich in

meinem gehorsamsten Berichte vom 20. d. M. ausgeführt habe;

mit der Zunahme des Güterverkehrs wird dies Bedürfniß täg¬

lich fühlbarer werden, und gerade ein wohlfeiler und zweckmäßi¬

ger Gütertransport ist ja eins der Hauptinteressen des Staates.

Euer Ercellenz werden mit mir einverstanden seyn, daß die

zuletzt hervorgehobenen Punkte in der That das Minimum

dessen, was die Gesellschaft beanspruchen darf, darstellen, wenn

in Erwägung gezogen wird, daß dann der Staat nur unge¬

fähr 1 Prozent eventuellen Zuschuß auf das Gesammt-Kapital

garantircn würde, — ein Verhältniß, zu welchem diese Bahn,

wäre sie noch nicht so weit gebaut, nie hergestellt werden könnte.

In tiefster Ehrfurcht Euer Ercellenz gehorsamster

Hansemann.

Z



Darauf erfolgte die nachstehende Bescheidung Sr. Ex-

eellenz des Finanzministers :

In Anerkennung der Wichtigkeit, welche der Vollendung der

Rheinischen Eisenbahn in ihrer ganzen Ausdehnung bis an die

Belgische Gränze im allgemeinen Staats-Jnteresse beizumessen

ist, nehme ich nicht Anstand, in Erwiederung Ew. Wohlgeborcn

Vorstellung vom 10. November d. I. meine Bereitwilligkeit

zu erkennen zu geben, der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft

bei Beschaffung der für die Vollendung der Bahn sich noch

als nothwendig ergebenden Geldmittel von Seiten des Staates

zu Hülfe zu kommen.

Es kann hierbei jedoch nur der Bedarf für diejenigen Ar¬

beiten und Anlagen in Betracht kommen, welche noch auszu¬

führen sind, um die Bahn von dem gegenwärtigen Bahnhofe

bei Köln bis an die Belgische Gränze mit einem Geleise fertig

zu stellen, so daß die Mitwirkung des Staats sich auf die

Beschaffung der Geldmittel beschränkt, welche abgesehen von der

Verlängerung der Bahn von jenen? Bahnhofe nach dem Kölner

Freihafen so wie von der Herstellung eines zweiten Geleises,

für jenen Zweck noch erforderlich sind. Diese Geldmittelberech¬

nen sich nach den Ihrer Vorstellung beigefügten Übersichten

höchstens auf 1 Million Thaler; sofern die Rheinische Eisen¬

bahn-Gesellschaft dieses Kapital mittelst Emitterung von Priori-

täts-Obligationcn oder Prioritäts-Akticn, wie solche durch den

Beschluß der General-Versammlung vom 31. Mai und 1. Juni

d. I. für die Beschaffung der weiteren Geldmittel in Aussicht

genommen worden, aufzubringen beabsichtigt, bin ich bereit die

Allerhöchste Genehmigung zur Gewährung einer Zins-Garantie

von 3^2 Prozent für die fragliche 1 Million Thäler nachzu¬

suchen, nachdem die näheren Modalitäten festgestellt sepn wer¬

den. In dieser Hinsicht muß ich aber bevorworten, daß die

Verzinsung so wie ein jährlich zur Amortisation zu verwendender
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Betrag aus dem Ertrage des Unternehmens vorweg zu bestreiten

sepn wird, bevor den Stamm-Aktien Zinsen und Dividenden

gewährt werden, und daß nur die auf Grund des Privilegiums

vom 12. Oktober 1840 emittirten Obligationen zum Belaufe

von 2,500,000 Thlr., in Folge des im s 9 dieses Privilegiums

ihnen beigelegten Vorzugsrechts vor allen späteren Anleihen der

neuen Emission von 1 Million Thlrn. hinsichtlich der Verzin¬

sung und Amortisation werden vorgehen können. Inden: ich

hiernach Ihrer baldigen Erklärung entgegensehe, bemerke ich

schließlich, daß ich auf eine weitere Unterstützung der Gesellschaft

einzugehen zn meinen: Bedauern außer Stande bin.

Berlin, den 24. November 1842.

Der Finanzminister,

von Bodelschwingh.

An den Vize-Präsidenten der Direkten der

Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft Herrn

Hansemann Wohlgeboren hier.

Hiergegen remonstrirte Herr Hansemann in folgender
Vorstellung :

Berlin, den 28. November 1842.

An des Königlichen Wirklichen Geheimen Staats- und Finanz-

Ministers, Ritters :c. Hrn. Freiherrn v. Bodelschwingh

Ercellenz hier.

Euer Ercellenz haben mittelst des hohen Reskriptes von: 24.

d. M. auf die in meinem gehorsamsten Berichte vom 10. d. M.

niedergelegten, den rnbrizirten Gegenstand betreffenden ehrer¬

bietigsten Anträge nicht einzugehen, dagegen Sich bereit zu er¬

klären geruht, die Allerhöchste Genehmigung einer Zins-Garantie

von 3Vz Prozent für die zum Ausbau der Rheinischen Eisen¬

bahn mit Einem Geleise noch erforderliche 1 Million Thalcr

nachzusuchen.

/



Inden: ich, Euer Ercelienz verehrlicher Aufforderung ent¬
sprechend, auf diese hohe Eröffnung meine pflichtgemäße Er¬
klärung abgeben soll, muß ich zuvörderst auf die mehrfach her¬
vorgehobene Wichtigkeit, welche der Vollendung der Rheinischen
Eisenbahn nach ihrer ganzen Ausdehnung im allgemeinen
Staats-Jnteresse beizumessen ist, zurückkommen. Wenn diese
Wichtigkeit von der Staatsregierunganerkannt wird — wie
es Euer Ercellenz durch das hohe Reskript vom 24. d. M.
wiederholt ausgesprochen haben, — und wenn demgemäß der
Entschluß fest steht, der Rheinischen Eisenbahn von Seiten des
Staates zu Hülfe zu kommen : so muß auch die Absicht unter¬
stellt werden, diese Hülfe in der Weise und in dein Maße zu
gewähren, daß die Gesellschaft dadurch in den Stand gesetzt
werde, ihren staatlichen Zweck völlig zu erreichen, das heißt,
eine den Anforderungendes allgemeinen Landes-Verkehres ent¬
sprechende und dessen großer Ausdehnung angemessene Verbin¬
dung des Rheines mit den Belgischen Häfen herzustellen.

Meiner Überzeugung nach reicht die gewogentlichst in Aussicht
gestellte Zins-Garantie von 3Vz Prozent für die zum Ausbau
einer eingeleisigcn Bahn noch erforderliche 1 Million Thaler
für sich allein nicht hin, um die Rheinische Eisenbahn-Ge¬
sellschaft zur Erfüllung jenes Staatszweckes zu befähigen.

Ich weiß nicht, ob es der Gesellschaft gelingen würde, diese
1 Million Thlr. gegen 3'/-, Prozent Zinsen zum Pari-Kurse
zu negoziircn. So viel ist aber gewiß, daß im Falle eines
weiterhin sich ergebenden Geldbedürfnisses kein vorsichtiger Ka¬
pitalist noch seine Fonds diesem Eisenbahn-Unternehmenwird
leihen wollen, nachdem bereits 2 Hz Millionen Thaler durch
Prioritäts-Obligationen beschafft sind und auch den Zinsen der
ferner angeliehenen 1 Million Thlr., auf welche die Staats¬
regierung ihre Garantie beschränkt, ein Vorrang eingeräumt
sepn wird. Das Eintreten eines solchen fernem Geldbedarfes
(IH» Million Thlr.) ist aus den bereits früher entwickelten



Gründen anzunehmen; hinsichtlich des zweiten Geleises spricht

dafür die Erfahrnng sämmtlichcr verkehrrcicher Eisenbahnen in

England und Deutschland, hinsichtlich der Bahnhofs-Anlage zu

Köln die Nothwendigkcit des Anschlusses an den Nhcin und an

die neu zu bauende rechtsrheinische Bahn. Die Abschbießung

eines solchen AulcihcnS von 1 Million Thlrn. wird daher die

Gesellschaft auf alle Folgezeit in die Unmöglichkeit versetzen,

jenen Geldbedarf auf irgend erträgliche Bedingungen zu be-

schaffen.

Um dem vorstehend hervorgehobenen Übelstande, welcher zu¬

letzt den eigentlichen Zweck des Staates geradezu vereiteln

würde, vorzubeugen, dürste es nothwcndig sepn, daß von

Seiten der Staatöregierung die Zusage crthcilt werde, außer

der sofort zu übernehmenden Zinsgarantie für die zur Herstel¬

lung der cingeleisigcn Bahn erforderliche 1 Million Thlr. auch

noch die Zinsen des zur Vollendung der ganzen Bahn erfor¬

derlichen Mehrbedarfes in gleicher Weise garantiren zu wollen,

sobald sich die Nothwcndigkeit und das Bedürfuiß des letztern

herausstelle. Durch eine solche Zusage würde sich der Staat

nicht über seinen Zweck hinaus verbinden, indem der wirkliche

Eintritt dieser Garantie von der ferner» Gestaltung der Ver¬

hältnisse und dem Resultate einer von den Staatsbehörden an¬

zustellenden Prüfung, mithin von der eigenen Entscheidung des

Staates abhängig bleibt.

Euer Ercellcnz werden sohin — wie ich mir schmeichle —

kein Bedenken tragen, Hochdero geneigte Eröffnung vom 24.

d. M. in diesem Sinne zu erweitern, worauf ich ehrerbietigst

anzutragen mir erlaube.

Sollte jedoch die Gewährung dieser gehorsamsten Bitte un¬

verhofften Anstand finden müssen, so darf Euer Ercellcnz ich

nicht verhehlen, daß die in dem hohen Reskripte vom 24. d.

M. gestellte Proposition zu acceptiren ich mich nicht für er¬

mächtigt halte. Durch den Beschluß der General-Versammlung



vom 31. Mai d. I. ist die Direktion autorifirt worden, das
gcsammtc zur Vollendung des Baues und zum Doppclgeleise
der Bahn sowie der Herstellung des Bahnhofs zu Köln noch
erforderliche Kapital auf Ein Mal zu negoziircn. Es würde
die Gränzen der mir von der Direktion crtheiltcn Vollmacht
überschreiten,wenn ich einseitig eine Zusage der Staatsrcgie-
rung acceptiren wollte, welche zur nothwendigen Folge haben
würde, daß die Absicht der Gesellschaft gar nicht oder nur auf
höchst unvortheilhafte Weise erreicht werden könnte. Für den
Fall also, daß Euer Ercellenz bei dem Inhalte der geehrten
Resolution vom 24. d. M. es stritt sein Bewenden behalten
lassen möchten, würde ich genöthigt sehn, vor weiterer Aus¬
lassung zur Sache mit der Direktion in Köln in Kommunika¬
tion zu treten. Meines Erachtens ist jedoch auch nicht die Di¬
rektion, ja selbst nicht einmal der Admiuistratiöns-Rathbefugt,
einen solchen dem in der General-Versammlung ausgesproche¬
nen ausdrücklichen Willen der Aktionäre zuwiderlaufenden Be¬
schluß zu fassen, vielmehr wird die Entscheidungdem Aus¬
spruch einer fcrnerweitcn General-VersammlunganHeim gege¬
ben werden müssen.

Im Übrigen bedarf es kaum der ehrerbietigsten Bemerkung,
daß die ganze gegenwärtigeVerhandlung nur zun: Zwecke hat,
den: augenblicklich vorhandenen dringendsten Geldbedürfnisse zu
genüge» und einen: Stocken der Arbeiten vorzubeugen, daß
aber dadurch der allgemeinenFrage, welche Begünstigungen
und Unterstützungen dem Unternehmen der Rheinischen Eisen¬
bahn überhaupt von: Staate zu gewähren seyn dürften, nicht
präjudizirt werden solle. Wenn in Erwägung gezogen wird,
welcher Zeitverlust entstehen muß, wenn die nähern Modalitä¬
ten eines unter ZinSgarantie des Staates zu negoziirendcn
A:lleihens vorab berathen und festgestellt werden, so dürfte die
Absicht, den: momentanen Bedürfniß schleunig abzuhelfen, da¬
durch an: Besten erreicht werden, wem: der Rheinischen Eisen-
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bahn-Gescllschaft eine entsprechende Summe aus Staatsfonds

sofort überwiesen würde, mit dem Vorbehalt, daß dieselbe bei

späterer definitiver Festsetzung der Staatö-Uuterstützung in An¬

rechnung zu bringen scy.

Euer Erccllcnz wciserm Ermessen die Prüfung dieses gehor¬

samsten Vorschlages ehrerbietigst anheimstellend, zeichnet in tiefster

Ehrfurcht Euer Ercellenz ganz gehorsamster

Hans emann.

Daraus beschiel? Sc. Ercellenz abschlägig wie folgt :

Ew. Wohlgeborcn kann ich in Bescheidung auf Ihre Vor¬

stellung vom 28. v. M. nur wiedcrholentlich zu erkennen geben,

daß die in dem Erlasse vom 24. v. M. in Aussicht gestellte

Zins-Garantie von 3'/^ Prozent für das Ihrer Anzeige nach

zur vollständigen Herstellung einer cingeleist'gcn Bahn von dem

gegenwärtigen Bahnhofe bei Köln nach der Belgischen Gränze

noch erforderliche Kapital von 1 Million Thlrn. das Äußerste

ist, wofür ich mich den obwaltenden Verhältnissen nach zu

Gunsten der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft Allerhöchsten

Orts zu verwenden vermag. Ich kann daher zu meinem Be¬

dauern Ihrem Antrage, eventuell auch noch für die nach dem

Beschlüsse der General-Versammlung vom 31. Mai und 1. Juni

d. I. zu beschaffenden anderweiten 1'/» Million Thalcr eine

Zins-Garantie zuzusichern, nicht Folge geben, auch dem Wun¬

sche, vorläufig einen Vorschuß aus Staatsfonds zu erhalten,

nicht entsprechen.

Berlin, den 11. Dezember 1842.

Der Finanzminister,

von Bodelschwingh.

An den Vize-Präsidenten der Direktion der

Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft Herrn

Hanse mann Wohlgeboren hier.
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Diese Bescheidung veranlaßte Herrn Hansemann zu
nachfolgender Jmmediat-Eingabc :

Berlin, den 17. Dezember 1842.

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,

Allergnädigster König und Herr!

Euer Königliche Majestät haben durch die Allerhöchste Ka<

binetsordre vom 22. November d. I. Allcrgnädigst zu bestim¬

men geruht, daß die Ausführung eines die Hauptstadt mit den

Provinzen und die Provinzen untereinander verbindenden, in

den Hauptrichtungen das Ausland berührenden Eisenbahnnetzes

durch die dem Staate zu Gebote stehenden Mittel mit Kraft

und Nachdruck befördert werden solle.

Die Rheinische Eisenbahn, welche die Verbindung des Rhei¬

nes mit den Belgischen Häfen herstellt, bildet einen integri-

rendcn Theil dieses Eisenbahnnetzes. Sie ist bishcran nur teil¬

weise auf der Strecke von Köln bis Aachen — dem Be¬

triebe eröffnet, und bedarf noch eines Kapital-Aufwandes von

2HZ Millionen Thalcr zu ihrer völligen Fertigstellung vom

Freihafen zu Köln bis zur Belgischen Gränze, einschließlich

der Anlage des zweiten Geleises und der Einrichtung des Bahn¬

hofes am gedachten Freihafen.

Die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft ist nicht im Stande,

ohne kräftige Unterstützung des Staates jenen Bedarf von 2hl»

Millionen Thalcr auf erträgliche Bedingungen hin zu beschaf¬

fen. Hieran sind thcils vielfach verbreitete, dem Kredit des

Unternehmens nachthciligc Äußerungen, Zeitungs-Artikel u. dgl.

schuld, theils auch die in jüngster Zeit den Kapitalisten gebote¬

nen mannigfachen Gelegenheiten, ihr Geld in neue und völlig

sichere Unternehmungen zu stecken.

Unter einer ausführlichen nnd belegten Darstellung dieser

Verhältnisse erlaubte sich der allerunterthänigst Unterzeichnete,

Namens der Direktion der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft
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durch die abschriftlich in tiefster Ehrfurcht hier beigeschlossenen
Vorstellungen vom 20. Oktober und 10. November d. I. an den
Finanzministcr den Antrag zu richten : daß auch der Nhcini-
scheu Eisenbahn-Gesellschaft eben diejenigen Begünstigungen von
Seiten des Staates zugesagt werden möchten, welche den übri¬
gen, als Thcilc des großen vaterländischenEisenbahnnetzes
anerkannten, neu zu bauenden Bahnen zufließen würden.

Da inzwischen die Verhandlungen des Königl. Finanzmini¬
steriums mit dein allcruntcrthänigstunterzeichneten Bevollmäch¬
tigten der Gesellschaft wegen Wciterführung ihrer Bahn von
Köln bis zur Hannoverschen Gränzc noch nicht zum Abschlüsse
gediehen sind, so könnte es für zweckmäßig erachtet werden,
über die angeregte Frage des Verhältnisses des Staates zu der
Gesellschaft einstweilen noch keine bestimmte Zusage zu ertheilcn,
und dessen Feststellung bis dahin auf sich beruhen zu lassen,
daß die höhere Entscheidung über das ganze Unternehmen reif
geworden sep. Diese Erwägung vcranlaßte den alleruntcrthä-
nigst Unterzeichneten eventuell dahin anzutragen : daß der
Staat die Kosten der durch die Bahnhofs-Einrichtung nöthig
werdenden Festungsbautcn übernehmen, und der Gesellschaft
entweder ein baarcs Gelddarlehen geben, oder zum erforderlichen
Betrage neue Aktien zeichnen möge, und zwar so, daß in
beiden Fällen erst dann Zinsen vergütet würden, wenn die
Inhaber der Stamm-Aktien 4 Prozent bezogen hätten.

Der Finanzminister ist in dem in Abschrift allerunterthänigst
beigefügten Reskripte vom 24. v. M. auf diese Anträge nicht
eingegangen. In demselben wird zwar im Allgemeinen die
Bereitwilligkeit ausgesprochen, der Gesellschaftzu Hilfe zu
kommen, gleichzeitig aber wird diese Hilfe auf den Bedarf von
1 Million Thalern beschränkt, welcher zur Herstellung einer
eingelcisigcn Bahn vom jetzigen Bahnhofe zu Köln bis zur
Belgischen Gränze erforderlich sep, so daß bei Beschaffung des
Restes der Kosten, welche die Bahnhofs-Einrichtung am Frei-
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Hafen zu Köln und die Anlage des zweiten Geleises erheischt,

der Zutritt des Staates ausgeschlossen bleiben solle. Sodann

wurde, sofern die Gesellschaft jenen erstgenannten Bedarf (1

Million Thalcr) durch Emission von Privilegium Obligatio¬

nen oder Prioritäts-Aktien zu beschaffen gedenke, die Gewäh¬

rung einer Zins-Garantie von 3'/. Prozent für diese 1 Mil¬

lion Thälcr in Aussicht gestellt, jedoch dabei vorbehalten, daß

die Verzinsung so wie ein jährlich zur Amortisation zu ver¬

wendender Betrag aus dem Ertrag des Unternehmens zu be¬

streiten sey, bevor den Stamm-Aktien Zinsen und Dividenden

gewährt werden.

Die Anlage eines zweiten Geleises hat sich nach den bishe¬

rigen Erfahrungen auf allen vcrkehrreichen Eisenbahnen des

Inlandes und Auslandes als absolutes Bedürfniß herausge¬

stellt. Es ist dcßhalb mit Gewißheit vorherzusehen, daß auf

der Rheinischen Eisenbahn, welche, abgesehen von den beträcht¬

lichen Lokal-Transporten, insbesondere von Steinkohlen, den

ganzen Verkehr des Westens mit Deutschland auszunehmen be¬

stimmt ist, mit Einem Geleise nicht ausgereicht werden kann',

sobald der Abschluß an das Belgische Eisenbahn-System herge¬

stellt ist.

Die projektirte Einrichtung des Bahnhofes in Köln vermit¬

telt den Anschluß der Rheinischen Eisenbahn an den Freihafen,

dessen der Güterverkehr nicht entbehren kann, und erleichtert

die Verbindung mit der auf dem rechten Rheinufer anzulegen¬

den Bahn. Durch die landesherrlich bestätigten Statuten ist der

Freihafen zu Köln als der Anfangspunkt der Bahn ausdrück¬

lich bestimmt; Euer Königliche Majestät haben Allerhöchst

Selbst auszusprechen geruht, daß bei der Bahnhofs-Einrichtung

den Wünschen der Stadt Köln so viel wie möglich entgegengekom¬

men werden möge, — und so ist ein gegenseitig zufriedenstel¬

lender Vertrag zwischen der Stadt Köln und der Gesellschaft

wegen der Anlage eines solchen Bahnhofes abgeschlossen worden.
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Beide Anlagen sind mithin nothwendig, wenn die Rheinische
Eisenbahn ihren staatlichen Zweck vollständig erfüllen soll, und
die Direktion der Gesellschaft würde ihrer Pflicht zuwider han¬
deln , wenn sie nicht darauf Bedacht nähme, zeitig die Mittel
zu beschaffen, wodurch diesen Bedürfnissen abgeholfen werden
kann, oder wenn sie gar, um das augenblickliche Gclderforder-
niß zu decken, ein solches Arrangement träfe, dessen Modali¬
täten ihr die Möglichkeit benähmen, den voraussichtlich sehr
bald sich ergebenden weitern Bedarf aufbringenzu können.
Letzteres würde der Fall sepn, wenn die Gesellschaft, nach dem
Reskripte des Finanzministers, den Darleihern einer unter Ga¬
rantie des Staates aufzunehmenden Summe von 1 Million
Thalcrn in Beziehung auf deren Verzinsung und Amortisation
die Priorität vor den Stamm-Aktionären einräumen wollte.
Denn kein Kapitalist wird alsdann diesem Unternehmen seine
Fonds mehr leihen, wenn außer den durch privilegirtc Obli¬
gationen schon beschafften 2V2 Millionen Thaler auch die Zinsen
dieser 1 Million Thaler, auf welche der Staat seine Garantie
nach dem Reskripte des Finanzministers ausdrücklich Ein für
alle Mal beschränken würde, den Vorrang vor ferner» Anlei¬
hen genießen sollen.

Diese Gründe hat der allcruntcrthänigst Unterzeichnete dein
Finanzministerin einer ferner», in tiefster Ehrfurcht hier gleich¬
falls abschristlich beigeschlossenen Vorstellung vom 28. v. M.
vorgetragen und daran die Bitte geknüpft: die in Aussicht
gestellte Zinsen-Garantie nicht aus die zur Herstellung der ein-
gelcisigcn Bahn noch erforderliche 1 Million Thaler zu be¬
schränken, sondern auch auf den übrigen Bedarf von I hft Mill.
auszudehnen, deren Eintritt aber eventuell von einer vorherigen
Untersuchung des wirklichen Bedürfnisses abhängig zu machen.

Der Finanzministerhat indessen, nachdem in Abschrift aller-
untcrthänigst beigefügten jüngsten Bescheide vom 11. d. M.,
sich nicht für ermächtigt gehalten, für diese Anträge bei Euer



Königlichen Majestät sich zu verwenden, sondern hat aus den
Inhalt seines frühern Erlasses vom 24. November d. I. als
auf das Maximum der von ihm zu befürwortenden Unterstützung
zurückgewiesen.

Euer Königlichen Majestät sind die Verhältnisse der Rheini¬
schen Eisenbahn aus Allerhöchst Eigener Anschauung bekannt,
so daß der allcrunterthänigst Unterzeichnete sich jeder fcrncrn
Anführung über den steigenden Verkehr derselben und die groß¬
artigen Erwartungen,zu denen sie die Zukunft berechtigt, mit
Fug enthalten kann. Gerade diese Verhältnisse sind es, welche
die Anlage des zweiten Vahngclcisesund den direkten Anschluß
der Bahn an den Rhein (am Freihafen zu Köln) dringend
nothwendig machen. Euer Majestät erleuchtetem Blicke kann es
hiernach nicht verborgen seyn, daß die Unterstützung, welche
der Staat dem in politischer und kommerziellerRücksicht
so wichtigen Unternehmen der Rheinischen Eisenbahn - Ge¬
sellschaft zuwenden will, den ganzen wirklichen Bedarf um¬
fassen müsse, und nicht auf einen einzelnen Punkt desselben sich
beschränken dürfe.

Der Finanzministerselbst hat bei den Verhandlungen über
die Eisenbahn-Fragein der Versammlung der Ständischen Aus¬
schüsse erklärt, „daß die Wichtigkeit der Rheinischen Eisenbahn
„und das Interesse des Staats für dieselbe anerkannt werde,
„daß demnach kein Bedenken vorliege, sie den übrigen Bahnen,
„bei welchen der Staat Hilfe zu leisten und zuzutreten beab¬
sichtige, zuzugesellen, wenn das Bedürfniß dazu sich heraus-
„stellc." Das letztere ist vollständig vorhanden und nachgewiesen;
wenn daher den übrigen mit Staats-Untcrstützungherzustellenden
Eisenbahnen eine Zinsen-Garantie von 3'/) Prozent zugesagt
werden soll, so kann kein begründetes Bedenken dawider ob¬
walten, der Rheinischen Eisenbahn die gleiche Zinsen-Garantie
für ihren ganzen Geldbedarf zu gewähren, noch weniger aber
dürfte ein Motiv dafür zu finden seyn, die zu gewährende
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Garantie an eine so nachteilige Bedingung zu knüpfen, wie

der gemachte Vorbehalt der Priorität für den unter Garantie

des Staates anznleihcnden Theil des Bedarfes ist.

Der allerunterthänigst Unterzeichnete bescheidet sich indessen

gern, daß es dem Staatö-Jntercsse entsprechend erachtet werde,

die Frage über das Vcrhältniß des Staates zu der Rheinischen

Eisenbahn-Gesellschaft und die ihr zu gewährenden Unterstützun¬

gen hinsichtlich aller speziellen Punkte bis dahin auf sich beruhen

zu lassen, daß auch über die Wetterführung der Bahn von

Köln bis zur Hannoverschen Gränzc eine Entscheidung erfolge.

Von diesem Gesichtspunkte auS betrachtet, würde es sich für

jetzt nur darum handeln, dem dringenden Geldbcdürfnisse der

Gesellschaft abzuhelfen, um einer störenden Unterbrechung der

Arbeiten vorzubeugen. Euer Königlichen Majestät weisestem Er¬

messen wagt der allerunterthänigst Unterzeichnete es ehrfurchts¬

voll anheimzugeben, ob es für diesen Zweck nicht angemessen

befunden werden wolle, daß der Rheinischen Eisenbahn-Gesell¬

schaft eine dem jetzt obwaltenden dringendsten Bedürfniß ent¬

sprechende baare Summe von etwa 400,009 Thalern aus

Staatsmitteln vorläufig überwiesen würde. Mit dieser Summe

wird voraussichtlich das Bedürfniß bis zu dem Zeitpunkte der

Beendigung der Verhandlungen wegen Wcitersührung der Bahn

nach Osten gedeckt sepn. Alsdann würde die gedachte Summe

auf die Unterstützung des Staates angerechnet, oder aus dem

Ertrage der mit Staats-Garantie aufzunehmenden Anleihen

erstattet werden.

In tiefster Ehrfurcht Euer Königlichen Majestät allerunter-

thänigster, treugehorsamster

Hansemann.

Hieraus erfolgte von Sr. Ercellenz dem Finanzmi-
nister nachstehende Bescheidung :



„Euer Wohlgeboren benachrichtige ich in Bescheidung auf die

Jmmediat-Vorstellung vom 17. Dezbr. v. I. im Allerhöchsten

Auftrage, daß des Königs Majestät Ihrem Antrage, der Rhei¬

nischen Eisenbahn-Gesellschaft vorläufig durch einen Vorschuß

von 400,000 Thlrn. zu Hülfe zu kommen und die Beschluß-

nähme über die ihr zu gewährende Unterstützung den Verhand¬

lungen über die Ausführung der Eisenbahn von Köln nach

Minden vorzubehalten, nicht Folge zu geben geruht, dagegen

mich ermächtigt haben, der Gesellschaft zur Vollendung der

Rheinischen Bahn in folgendem Maße und unter den nach¬

stehenden Bedingungen die Unterstützung des Staates zu Theil

werden zu lassen.

Die Unterstützung des Staates kann überhaupt, wie dies

schon in dem Erlasse vom 24. November v. I. bemerkt worden

ist, nur in Ansehung desjenigen Bedarfes eintreten, welcher

noch erforderlich ist, um die Bahn von dem gegenwärtigen

Bahnhofe bei Köln bis an die Belgische Gränze mit einfachem

Geleise fertig zu stellen. Dieser Bedarf berechnet sich nach Ihrer

früheren Angabe auf 1 Million Thlr., und läßt sich, wenn

daraus Rücksicht genommen wird, daß zum Ausweichen sich

begegnender Wagenzüge auf Einer der mittleren Sektionen ein

Doppelgeleise nöthig oder angemessen sepn möchte, höchstens

auf 1'/. Million Thlr. annehmen. Die Unterstützung muß

daher auf die Beschaffung dieser 14/» Million Thlr. beschränkt

bleiben. Es bleibt indessen der Gesellschaft unbenommen, die

nach dem Beschlüsse der General-Versammlung vom 31. Mai

und 1. Juni v. I. außerdem noch aufzubringende 1 Million

Thlr. Behufs der Herstellung eines Doppel-Geleises in der

ganzen Ausdehnung der Bahn und Behufs der projektirten

Führung der Bahn in den Kölner Freihafen nach ihrem Er¬

messen aufzunehmen und zu verwenden, wenn sie ohne Mit¬

wirkung des Staates dieselbe zu beschaffen vermag; auch soll

die Aufbringung der ebengedachtcn 1 Million Thlr. durch die
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Bedingungen, unter denen die Unterstützung des Staats für

die Beschaffung der obigen 1'/» Million Thlr. gewährt wird,

nicht erschwert werden.

Was nämlich die Art der Unterstützung anlangt, so kann

dieselbe nur auf dem in dem Erlasse vom 24. November v.

I. bereits angegebenen Wege erfolgen, dergestalt, daß für die

fraglichen 1H<» Million Thlr. eine Zinsgarant,'c von 3HH Pro¬

zent Seitens des Staats gewährt wird, daß aber die Verzin¬

sung dieser IV4 Million Thlr., so wie ein jährlich zur Amor¬

tisation derselben zu verwendender, mindestens auf '/> Prozent

anzunehmender Betrag aus dem Ertrage des Unternehmens

vorweg zu entnehmen ist, bevor den 4'/. Million Thlr. Aktien

Zinsen oder Dividenden zu Theil wird, und daß nur die be¬

reits gemachte Anleihe von 2'/z Millionen Thlr. hinsichtlich

der Verzinsung und der Amortisation der neuen Anleihe von
1hl, Million Thlrn. vorgeht. Damit jedoch der Gesellschaft freie
Hand verbleibe, auch die anderweite 1 Million Thlr. aufzu¬

nehmen, soll es derselben vorbehalten bleiben, diese 1 Million

Thlr. zu gleicher Priorität mit jenen 1 hl» Million Thlrn, an-

züleihen, so daß solche hinsichtlich der Verzinsung und Amor¬

tisation aus dem Ertrage des Unternehmens mit den Seitens

des Staats zu garantirenden 1'/» Million Thlr. konkurrirt,

wie denn anch in dem mehrerwähnten Erlasse vom 24. Nov.

v. I. nicht, wie Sie annehmen, gesagt worden ist, daß der

unter Zins-Garantie des Staats aufzunnehmende Betrag der

etwa weiter noch zu machenden Anleihe eben so wie den Aktien

vorgehen müsse.

Da aber die Unterstützung des Staates nur für den oben

gedachten Zweck eintreten kann, so kann die zugesicherte Zins-

Garantie für 1'/» Million Thlr. nur unter der Bedingung

gewährt werden, daß diese 1'/» Million Thlr. zunächst zur

Vollendung der Bahn von Aachen zur Belgischen Gränze mit

einfachem Geleise, dann zur Anlegung eines Doppel-Geleises
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auf einer geeigneten Zwischen-Sektion zu verwenden sind, und
daß erst der hicfür etwa nicht erforderliche Überschuß zur Füh¬
rung der Bahn in den Kölner Freihafen oder znr Deckung der
bereits aufgenommenen Vorschüsse benutzt werden darf. Demge¬
mäß wird von dem KommissariuS für die Rheinische Eisenbahn
die geeignete Kontrolle über die Verwendung der IV» Million
Thlr zu führen sehn.

Falls die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft von dem obigen
Erbieten Gebrauch zu machen gedenkt, erkläre ich mich zugleich
bereit, wenn es gewünscht wird, von den unter Zinsgarantie
des Staats zu emittircndcn Obligationen zum Belaufe von I V»
Million Thalern einen Betrag von 500,000 Thlrn. Seitens
der Staatskasse zu übernehmen, und diese 500,000 Thlr., da¬
mit die Arbeiten nicht in's Stocken gerathcn, schon vor der
Ausfertigung der Obligationen nach und nach, wie es das
Fortschreiten der Arbeiten bedingt, vorschußweise unter der Be¬
dingung zahlen zu lassen, daß dafür ein gleicher Betrag an
garantirten Obligationen ausgehändigt und der Vorschuß bis
zu dem Zeitpunkte, von welchem ab die damit auszugebenden
Zinscoupons laufen, mit 3'/^ Prozent verzinset werde.

Hiernach sehe ich Euer Wohlgeboren Erklärung über die nach
Obigem der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft zu gewährende
Unterstützung entgegen, um demnächst svsiUu-Oiwr die weitere
Verhandlung zu veranlassen, indem ich schließlich bemerke, daß
Ihren weiter gehenden Anträgen, der Allerhöchsten Entscheidung
zufolge, nicht Statt gegeben werden kann.

Berlin, den 24. Februar 1843.
Der Finanzminister,

von Bodelschw i n g h."
An den Vize-Präsidenten der Direktion der

Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft, Herrn
Hansemann Wohlgeboren hier.
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Dasi später von Sr. Exeellenz dem Finanzminister
auf die von der Direktion gemachten Vorstellungen nach¬
gegeben worden ist, ans dem Ertrage des mit Staats-
Garantie aufzunehmenden Anleihens von 1'/, Million
Thlrn. die Schulden der Gesellschaft, so wie auch Bau¬
kosten zwischen Köln und Aachen und Anschaffungen für
Betriebsmittel bezahlen zu dürfen, wird hier nur bei¬
läufig angeführt, indem dies ohne Einfluß auf den Ge¬
genstand der Petition der General-Versammlung, auf
die Gleichstellung der Rheinischen Eisenbahn mit den
übrigen mit Staatö-Unterstützung zu bauenden Eisenbah¬
nen, ist.

Aus den Verhandlungen, wie sie ihrem wesentlichen
Inhalte nach in Vorstehendem dargestellt sind, wird die
Überzeugung sich auforingen müssen, daß die Bitte der
General-Versammlung gerecht und begründet ist. Zur

Verstärkung ^dieser Überzeugung möge nun das Sach-
verhältniß und die Gerechtigkeit der Bitte noch über¬
sichtlich dargestellt werden.

1. Gehört die Rheinische Eisenbahn zn dem
großen mit StaatS-Unterstützung herzu¬
stellenden Eisenbahnnetze?

Dies ist Seitens des Staates nie bestritten, sondern
vielmehr ausdrücklich und unumwunden anerkannt »Vör¬
den.

In der ministeriellen Denkschrift vom Oktober 1842
wurden, neben den bereits in Betrieb gesetzten und als
gesichert anzusehenden Eisenbahnen, 6 große Bahnzüge
— darunter einer von der Hannoverschen Landesgränze
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bei Minden bis Köln — als zur Herstellung eines alle

Provinzen der Monarchie umfassenden Eisenbahnnetzes,

theils als erforderlich, theils als sehr wünschenSwerth,

aufgeführt; die Rheinische Bahn war darin nicht ent¬

halten, sondern als eine fertige angesehen.

In der Sitzung der Ständischen Ausschüsse vom 22.

Oktober v. I. ließ der prästdircnde Herr Minister das

so projektirte Eisenbahnnetz durch den Geheimen Finanz¬

rath Herrn Costenoble näher darstellen. Derselbe be¬

merkte : „es müßten eben so die östlicheil wie die west¬

lichen und südlichen Provinzen, außerdem aber auch

„Pommern mit Berlin in Verbindung gesetzt werden,

„und es sey zweckmäßig, Sachsen mit dem Mittel-

„rhein in Verbindung zu bringen und eine Bahn

„von der Hannoverschen Landesgränze bei Minden nach

„Köln zu führen, und es komme bei der Ausführung

„darauf an : die vorhandenen Eisenbahnen zu ergänzen

„und die Lücken auszufüllen." Am Schlüsse seines Vor¬

trags stellte der Herr Geheime Finanzrath Costenoble

die Frage zur Berathung : „ob die Mitglieder der Ver¬

sammlung die Ausführung eines so umfassenden Eisen-

„bahn-Systcms, wie es in seinen Gruudzügen näher in

„der Denkschrift dargelegt ist, für ein wahres Bedürfniß

„des Landes anerkennen?"

Der Herr Minister erläuterte darauf noch weiter das

mit Staats-Unterstützung herzustellende Eisenbahnnetz, und

bemerkte, „Grundgedanke sey : Vereinigung der Provin¬

zen untereinander und mit der Hauptstadt."

Schon in der nämlichen Sitzung der Ausschüsse be-
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merkten die Herren Graf v. Hompesch und Kaufmann
Flemming in Begehung auf das dargestellte Eisenbahn¬
netz, „daß der Eisenbahn-Verbindung eine Ausdehnung
„bis zur westlichen Gränze des Staats gegeben werde,
„wobei bemerkt wurde, es gehöre die Rheinische Eisen¬
bahn nicht zu jenen, die schon bestehen, oder deren
„Ausfuhrung gesichert sey, vielmehr fehlen zur Vollen-
„duug noch 2'/; Millionen Thlr., die nicht ohne Hülse
„deS Staats zu beschaffen seyen."

In der folgenden Sitzung der Ausschüsse vom 24.
Oktober drückte auch der Herr Präsident von Auerswald
die Hoffnung aus, daß die Eisenbahnen nicht bloö die
östliche sondern auch die westliche Gränze erreichen möch¬
teil, »vorauf der Herr Minister erwiderte : „daß von
„ihm die Vollendung bis zur westlichen Gränze bei Nicder-
„schreibung der Denkschrift als völlig gesichert gehalten
„sey, und »venu die geinachten Bemerkungendahin ge¬
wichtet sey» sollten, so müsse darauf erwidert werden,
„daß man beabsichtige, jene Bahn mit einem Doppel-
„geleise zu versehen, und sie mit großen Kosten in die
„Stadt Köln hineinzulegen.Auf eine derartige Mitwir¬
kung könne sich das Gouvernement allerdings nicht
„einlassen, sondern diese mir bis auf die Erreichung
„des wirklichen Bedürfnisses ausdehnen. Sollte inzwi¬
schen die Bahn von Köln bis zur Belgischen Gränze
„in der das Bedürsuiß erheischenden Einrichtung nicht
„ohne Hülfe des Staats auszuführen seyn, so würde
„seinerseits gewiß der Rath gegeben werden, diese ge¬
linge Hülfe zur Erreichung des Zwecks zu gewähren.
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„Niemals aber würde zur Erreichung besonderer, durch

„das Bedürfnis; nicht gebotener Zwecke, als die Anle¬

gung eines Doppelgeleises und die Hineinlegung der

„Bahn nach Köln, eine solche Hülfe billiger Weise in

„Anspruch genommen, noch weniger aber Seitens des

„Staats gewährt werden können."

Der Herr Präsident von Auerswald erklärte sich mit

der gegebenen Auskunft zufrieden, nicht aber der Herr

Graf von Hompesch, welcher die faktischen Verhältnisse

erläuterte, wonach die Rheinische Eisenbahn weder als

vollendet betrachtet werden, noch auch ohne Hilfe des

Staates ihre Fertigstellung bewirken könne.

Hierauf erwiderte der Vorsitzende Herr Minister :

„daß die Wichtigkeit der Bahn und das Interesse des

„Staats für dieselbe gern anerkannt werde, daß demnach

„kein Bedenken vorliege, sie den übrigen Bahnen, bei

„welchen der Staat Hülfe zu leisten und zuzutreten be¬

absichtige, zuzugesellen, wenn das Bedürfniß dazu sich

„herausstelle. Für Anlegung des Bahnhofs in Köln könne

„aber das Gouvernement nichts thun, da es kein höheres

„Interesse habe, ob die am Rhein liegende Bahn einige

„100 Schritte tiefer in Köln einmünde oder nicht. Es

„sep übrigens die sie betreffende Angelegenheit unterge¬

ordneter Art, da sie sich auf die jetzt in Sprache stehende

„große Angelegenheit nicht beziehe."

Am Schlüsse der nämlichen Sitzung modisizirte der

Herr Minister die Fassung der gestellten Frage und stellte

solche wie folgt : „wird die Ausführung eines Eisen¬

bahnnetzes, welches den Mittelpunkt der Preußischen
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„Monarchie mit den Provinzen und diese unter sich ver¬

bindet, auch in der Hanptrichtnng das Ausland berührt,

„für ein dringendes Bedürfniß erachtet?"

In dieser veränderten Fassung ward das Eisenbahn¬

uetz von den Ständischen Ausschüssen gutgeheißen und

demnächst in der Allerhöchsten Kabinetsorder vom 22.

November v. I. definitiv festgesetzt.^)

Nach dem Gange der Verhandlungen war die Fest¬

stellung des mit Staats-Untcrstützung herzustel¬

lenden Eisenbahnnetzes die Vorfrage. Diese ward in

der Sitzung vom 24. Oktober erledigt; in den folgenden

Sitzungen ward nur über die Art der Unterstützung und

über die Beschaffung der Geldmittel berathen.

Hiernach bedarf es keiner weitern Beweisführung über

die Aufnahme der Rheinischen Eisenbahn in das mit

Staats-Unterstützung herzustellende Eisenbahnnetz. Die nach

den Reklamationen der Rheinischen Stände-Mitglieder

erfolgte Veränderung in der Bezeichnung desselben, und

die Erklärungen des Herrn Finanzministers lassen keinen

Zweifel hierüber zu, zumal der einzig mögliche nicht mehr

erhoben werden kann; nämlich der, welcher ans den in

jenen Erklärungen enthaltenen Worten „wenn das Be¬

dürfniß dazu sich herausstelle," entnommen werden möchte.

Es wird nämlich Seitens des Staats das Bedürfniß

seiner Hilfeleistung und seines Zutritts nicht kontestirt.

2. Ist die Rheinische Eisenbahn Seitens des

Staats nach gleichen Grundsätzen wie die

"3 Anlage L.
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neuen mit StaatS-Unterstützung zu bauen¬

den, zum Eisenbahnnetz gehörigen, Bah¬

nen zu behandeln?

Diese Frage ist unzweifelhaft zu bejahen. Die Auf¬

nahme der Rheinischen Eisenbahn in das mit Staats-

Unterstützung herzustellende Eisenbahnnetz, und ihr „zu¬

gesellen den übrigen Bahnen, bei welchen der Staat

„zuzutreten und Hilfe zu leisten beabsichtigt," würde

keinen Sinn haben, wenn mau jene Frage verneinen

wollte. Hierzu kommen noch folgende Umstände :

I. die außerordentliche Schwierigkeit der Herstellung

der Bahn;

b. ihre besondere Gefährdung im Falle eines Krieges;

c.-. das Prinzip der gleichvertheilenden Gerechtigkeit

in Beziehung auf eine Bahn, welche am linken

Rhcinufer wegen ihrer politisch-kommerziellen Wich¬

tigkeit durchaus nothwendig erachtet worden ist.

Diese Umstände sind es ja vorzüglich, welche den Herrn

Finauzminister bewogen haben zu der ersten Erklärung :

„seinerseits werde gewiß der Rath gegeben werden, eine

geringe Hülfe zur Erreichung des Zweckes zu gewähren,"

noch die weitere Erklärung hinzuzufügen : „daß demnach

„kein Bedenken vorliege, sie (die Rheinische Bahn) den

„übrigen Bahnen, bei welchen der Staat Hülfe zu leisten

„und zuzutreten beabsichtige, zuzugesellen."

Auch sehr geachtete Juristen der Hauptstadt haben

in einem Gutachten einstimmig sich darüber ausgespro¬

chen, daß über das Prinzip der Gleichstellung, nach den

Seitens des Staats gegebenen Erklärungen, vernünftiger
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Weise kein Zweifel obwalten dürfe. Dieses Gutachten

in Beziehung auf das vorstehende Prinzip ist in der

Anlage E enthalten.

Über das Prinzip oder über die Art und Weife der

Hilfeleistung des Staates wird daher die hohe Stände-

Versammlung kein Bedenken haben. Daß aber die Sei¬

tens des Staates der Rheinischen Eisenbahn angebotene

Unterstützung durchaus nicht derjenigen Hilfe und dem

Zutritt des Staates gleichzuachten ist, welche sonst bei

dem zu bauenden Eisenbahnnetze in Airwendung kommen

sollen, dies bedarf kaum eines Beweises; wenige Worte

genügen, um es zu zeigen.

Nirgends ist in den Verhandlungen mit den Stän¬

dischen Ausschüssen die Rede davon, daß (wie es bei

der Rheinischen Eisenbahn nach der ministeriellen Ver¬

fügung vom 24. Febr. d. I. geschehen soll,) zur Her¬

stellung der Bahnen erst ein beträchtliches Kapital auf

alleinige Gefahr der Unternehmer verwendet werden, und

dann das außerdem noch erforderliche Kapital eben¬

falls auf alleinige Gefahr der Unternehmer in

der Art geliehen werden solle, daß der Staat subsidia¬

risch den Darleihern die Zinszahlung garantirt, so daß

der Staat erst dann möglicher Weise einen Zuschuß zu

geben hat, wenn die Unternehmer für ihr angelegtes

Kapital weder Zinsen noch Gewinn beziehen. Eine solche

Bedingung konnte natürlich gar nicht in Rede kommen,

weil dies eigentlich gar keine Unterstützung zu uenuen ist.

Die Art der Unterstützung ist in der ministeriellen

Denkschrift vom Oktober 1842 klar angedeutet. Es heißt
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dann : „es möchte.rachsam seyn, die jetzt in Redestehein
„den großen Eisenbahnlinien zum Gegenstande von Privat-
„Unternehmungen zn machen, und nur den Unternehmern
„durch Sicherstellung vor unvcrhältnißmäßigenVerlusten
„zu Hülfe zn kommen. Dies wird kaum anders und
„gewiß nicht wirksamer als durch Übernahme einer an¬
gemessenen, nach Uniständen auf eine gewisse Reihe von
„Jahren zu beschränkenden Zins-Garantie geschehen können,
„und es wird dafür ein Zinssatz von 3'/. Prozent als
„Maximum genügen, während bei günstigeren Verhält¬
gissen eine minder hohe Garantie in Anspruch genom-
„men werden dürfte." Diesen Satz erläuterte der Herr
Minister in der Sitzung vom 25. Oktober noch dahin :
es solle dadurch keineSweges ausgeschlossen seyn, daß eben
so, wie einerseits dieses Maximum von 3'/z Prozent
nicht überall voll gewährt zu werden brauche, so auch
andererseits in Fällen, wo dasselbe für den Zweck nicht
ausreichend seyu möchte, die Garantie eines höhern Zins¬
fußes übernommen »verde» könnte. Die Ständischen Aus¬
schüsse erklärten sich bei Beantwortung der zweiten Frage 1
mit dieser Art der Staats-Unterstützung einverstanden.

Die Allerhöchste Kabinetsordcr vom 22. Novbr. 1842
hat endlich die Art der Unterstützung unzweifelhaft fest¬
gesetzt, indem es daselbst heißt : „Ich wünsche dem Lande
„die Vortheile zu verschaffen,die, in mehrfacher Hin-
„sicht, von einer Verbindungder Hauptstadt mit den
„Provinzen und der Provinzen unter einander vermittelst
„umfassender, in den Hauptrichtungen das Ausland be¬
rührender, Eisenbahn-Anlagenerwartet werden dürfen.
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„Ich bestimme daher in Übereinstimmung mit dem Gut¬

achten der vereinigten Ständischen Ausschüsse, daß die

„Ausführung solcher, von denselben für ein dringendes

„Bedürfnis? erachteten Eisenbahn-Verbindungen durch die

„dem Staate zu Gebote stehenden Mittel und insbeson¬

dere auch durch Übernahme einer Garantie für die

„Zinsen der Anlage-Kapitalien mit Kraft und Nachdruck

„befördert werden soll — —"

Nach diesen Allerhöchsten Bestimmungen wird gewiß

nicht bezweifelt werden, daß durch die ministerielle Be-

scheivung vom 24. Febr. d. I. das Prinzip der Gleich¬

stellung zum Nachtheil der Nheinprovinz und der Rhei¬

nischen Eisenbahn nicht in Anwendung gekommen ist.

3. Wie groß, der Summe nach, ist die Un¬

terstützung des Staates für die Rheinische

Eisenbahn zu normiren?

In dieser Hinsicht macht die an die hohe Stände-

Versammlung gerichtete Petition keine Ansprüche. Sic

verlangt weiter nichts, als daß die Rheinische Eisenbahn

und das linke Rheinuser in Beziehung auf die mit

Staats-Unterstützung herzustellenden neuen Eisenbahnen

nach gleichen Grundsätzen behandelt werde. Geschieht

dieses, so wird die erforderliche Unterstützungssmmne sich

von selbst ergeben st so wird in Beziehung auf die Rhei¬

nische Bahn die nämliche sorgfältige Untersuchung der

im staatlichen Interesse erforderlichen Anlagen Statt fin¬

den , wie bei den neuen Bahnen am rechten Nhcinufer,

in Westphaleu und in den östlichen Provinzen; so wird,

wenn der Staat beträchtliche Summen verwendet, um
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die rechtsseitige Bahn in die Stadt und Festung Deutz

zu bringen und dort eine große Bahnhofs-Anlage in un¬

mittelbare Verbindung mit dem Rheine anzulegen, nicht

mehr behauptet werden, in Köln sey gar kein Interesse

des Staats vorhanden, die Bahn in unmittelbare Ver¬

bindung mit dem Rhein und Freihafen zu bringen, und

den Bahnhof in Köln anzulegen; so wird endlich eine

gründliche Prüfung aller Verhältnisse und bisherigen Er¬

fahrungen bald darüber aufklären, ob ein zweites Geleise

auf der Rheinischen Bahn, im Widerspruche mit jenen

Erfahrungen entbehrt werden könne.

Demnach wird die Verwendung der hohen Stände-

Versammlung nicht wegen einer gewissen Summe, son¬

dern wegen eines großen Prinzips in Anspruch genom¬

men, um Gleichstellung der Rheinischen Eisenbahn uns

der Rheinprovinz linken Rhcinnfcrö mit den übrigen

Bahnen deö mit Staats-Untcrstützung herzustellenden

Eisenbahnnetzes.

Köln, den 15. Mai 1843. Steinberg er.


	[Seite]
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	Seite 22
	Seite 23
	Seite 24
	Seite 25
	Seite 26
	Seite 27
	Seite 28
	Seite 29
	Seite 30
	Seite 31
	Seite 32
	Seite 33
	Seite 34
	Seite 35
	Seite 36
	Seite 37
	Seite 38
	Seite 39
	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42

